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Hagauer schaltet auf die nächste Folie weiter

Landesfeuerwehrkommandant
(1) Die Landesfeuerwehrreserve steht unter dem Kommando des Landesfeuerwehrkommandanten (Cumandant
naziunal da pumpiers). Dieser wird vom Landesrat bestimmt und ist ihm rechenschaftspflichtig.
(2) Der Landesfeuerwehrkommandant führt das Landesfeuerwehrregister.
(3) Im Falle einer Verhinderung des Landesfeuerwehrkommandanten nimmt dessen Aufgaben der
Landesfeuerwehrkommandantenstellvertreter wahr. Dieser wird vom Landesrat bestimmt.

Kommen wir zu Paragraph 7, hier werden die Aufgaben des Landesfeuerwehrkommandanten festgelegt.
Der Landesfeuerwehrkommandant ist Kommandant der Landesfeuerwehrreserve ud führt das
Landesfeuerwehrregister. Weiters ist er dem Landesrat rechenschaftspflichtig und wird durch diesen ernannt.
Der Landesfeuerwehrkommandant ist auch gleichzeitig Berater der Landesregierung in Belangen des
Feuerwehrwesens und der Feuer- & Gefahrenpolizei.

In Paragraph 8...
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schaltet auf die nächste Folie

Landesfeuerwehrverband
(1) Der Ascaarunsche Landesfeuerwehrverband(Uniun naziunala da pumpiers ascaaruniac) besteht aus den im
Feuerwehrregister eingetragenen Feuerwehren. Er ist Körperschaft öffentlichen Rechtes des Landes Ascaarun.
(2) Der Ascaarunsche Landesfeuerwehrverband untersteht dem Landesfeuerwehrkommandanten und ist durch Ihn
dem Landesrat rechenschaftspflichtig.
(3) Dem Ascaarunsche Landesfeuerwehrverband obliegen insbesondere:

die zweckmäßige und einheitliche Gestaltung der inneren Organisation der Feuerwehren,
die Ausübung der Dienstaufsicht über die verbandsangehörigen Feuerwehren,
die Weiterentwicklung der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Erfüllung der den Feuerwehren
obliegenden Aufgaben,
die Schaffung von Einrichtungen, die Wohlfahrts- und Fürsorgezwecken für die Feuerwehrmitglieder und deren
angehörigen zu dienen haben,
die Ehrung verdienter Feuerwehrmitglieder und sonstiger Personen, die sich um die Feuerwehr verdient gemacht
haben,
die Pflege der Zusammenarbeit mit anderen nationalen und internationalen Feuerwehrorganisationen

... werden die Aufgaben des Landesfeuerwehrverbandes festgelegt.
Der Landesfeuerwehrverband besteht aus allen Feuerwehren in Ascaarun und ist so wie eine einzelne Feuerwehr auch,
eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes.
Der Landesverband untersteht dem Landesfeuerwehrkommandanten und muss über Ihn dem Landesrat rechenschaft
ablegen.

Die Aufgaben sind ebenfalls in diesem Paragraphen aufgelistet und genau festgelegt.
Gibt es dazu Fragen?

3
http://www.turanien.de/forum/forum/thread/5434-kursmodul-rechtliche-organisatorische-grundlagen-
re10/?postID=108721#post108721

http://www.turanien.de/forum/forum/thread/5434-kursmodul-rechtliche-organisatorische-grundlagen-re10/?postID=108721#post108721
http://www.turanien.de/forum/forum/thread/5434-kursmodul-rechtliche-organisatorische-grundlagen-re10/?postID=108721#post108721

